
prüfen. Erst auf der Grundlage einer 
exakten Auseinandersetzung mit allen Tat
sachen kann der Beweiswert des Geständ
nisses oder des Widerrufs beurteilt werden.

Beim Widerruf eines Geständnisses sind 
in diesem Sinne zwei Grundformen der 
Beweisführung möglich, die sich nach 
Qualität und Quantität der anderen vorhan
denen Beweismittel richten. Sind ausrei
chend andere Beweismittel vorhanden, so 
kann auf das Geständnis zunächst verzichtet 
und der Beweis auf der Grundlage dieser 
Beweismittel geführt werden. Dann ergibt 
sich am Abschluß der Beweisführung auch 
die Möglichkeit, den Wahrheitswert des 
Geständnisses zu bestimmen. Liegen jedoch 
nicht genügend andere Beweismittel vor, so 
muß geprüft werden, inwieweit diese mit 
den wesentlichen Elementen des Geständ
nisses übereinstimmen. Dabei ist es beson
ders wichtig, festzustellen, wie der Beschul
digte bzw. Angeklagte zur Kenntnis der im 
Geständnis enthaltenen Einzelheiten kam.

Hier kann eine mangelhafte Vernehmungs
taktik bei der Erlangung und Protokollierung 
des Geständnisses zu erheblichen Schwierig
keiten bei der Beweisführung in der Haupt
verhandlung führen, wenn z. B. dem Beschul
digten Fotografien vom Tatort oder Gut
achten gezeigt wurden, und er einwenden 
kann, daß ihm alle Einzelheiten von daher 
bekannt waren oder wenn bei der Protokol
lierung des Geständnisses ungenügend die 
Details festgehalten werden.

Insgesamt muß so auf der Grundlage der 
Übereinstimmung wesentlicher Elemente 
des Geständnisses mit den aus anderen Be
weismitteln erlangten Erkenntnissen der 
Organe der Strafrechtspflege der Nachweis 
der Wahrheit der wesentlichen Elemente des 
Geständnisses geführt werden.

5.8.4.
Beweisgegenstände
Zu den in § 49 Abs. 1 definierten Beweisge
genständen gehören die Gegenstände, die 
durch das Handeln des Täters verändert 
wurden oder materielle Abbilder dieser 
Veränderungen sowie Gegenstände, aus 
denen sich anderweitige Informationen über 
die Straftat und ihre Umstände ableiten 
lassen. Die Veränderungen umfassen von 
einfachen Ortsveränderungen (z. B. der 
Knopf vom Mantel des Beschuldigten, der

am Tatort gefunden wurde) bis zur mate
riellen Veränderung des Beweisgegenstan
des selbst (etwa eine aufgebrochene 
Kassette) alle Arten materieller Veränderun
gen. Auch die Beschaffenheit eines Gegen
standes selbst kann wichtige Informationen 
über die Umstände der Handlung und die 
Handlung selbst vermitteln.

Beweisgegenstände sind in diesem Sinne 
nicht mit Spuren identisch.41 Sie sind viel
mehr der materielle Träger der Spur oder 
ihre Abbilder, während die Spür die eigent
liche Veränderung darstellt. Betrachten wir 

-, in diesem Sinne die Spur als Information, so 
ist der Beweisgegenstand der Informations
träger. Dabei soll aber nicht übersehen wer
den, daß die Spur in der Regel eine Reihe 
von Informationen beinhaltet.

Beweisgegenstände sind somit eine Form 
materieller Beweismittel und bei ihrer 
Würdigung sind alle Aspekte zu beachten, 
die bereits zu den materiellen Beweismitteln 
angeführt wurden.

Trotz des relativ hohen und relativ stö
rungsfreien Informationsgehalts erlangen 
Beweisgegenstände ihren konkreten Beweis
wert im Strafverfahren erst im Zusammen
hang mit anderen Beweismitteln. Sie sind 
deshalb stets zusammen mit diesen zu wür
digen.

So erlangt ein vorgelegter entwendeter Ge
genstand seinen Beweiswert erst im Zusam
menhang mit dem Protokoll über seine Be
schlagnahme beim Beschuldigten bzw. Ange
klagten. Unexakte oder falsche Protokolle 
können hier nicht nur den Beweiswert der 
Beweisgegenstände erheblich mindern, son
dern auch die Wahrheit der gesamten auf 
sie gegründeten Erkenntnisse gefährden, da 
hier der, Informationsgehalt des Beweis
gegenstandes selbst sehr gering ist. Das Vor
legen des Beweisgegenstandes beweist hier 
lediglich seine Existenz und seine Eigen
schaften.

Das zweite Problem ergibt sich daraus, daß 
das Wissen des Untersuchungsführers, des 
Staatsanwalts und des Gerichts in der Regel 
nicht ausreicht, um die mit der materiellen 
Veränderung entstandene Information zu 
gewinnen und für die Beweisführung nutz
bar zu machen. Sie sind hier auf die „Über
setzung" des Sachverständigen als „Erkennt-

41 Vgl. Sozialistische Kriminalistik, Bd. 1, Ber
lin 1977, S. 63 ff.
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